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E10 Superkraftstoff 
 
 
Von Beginn des Jahres 2011 an sind die Mineralölfirmen durch eine Verordnung der EU 
dazu verpflichtet, an ihren Tankstellen Ottokraftstoffe anzubieten, die 10% Bioethanol 
enthalten.  
 
Dieser Kraftstoff trägt die Handelsbezeichnung E 10.  
 
Alle Benzinmotoren der MTD Products AG können problemlos mit diesen Kraftstoffen 
betrieben werden.  
Durch die Beimischung von Bioethanol wird jedoch der Alterungsprozess z. B. durch 
Verdampfung beschleunigt, der Kraftstoff verliert somit im Laufe der Zeit an Zündwilligkeit.  
 
Wir empfehlen daher bei längerer Lagerung des Kraftstoffes die Verwendung eines 
Kraftstoffstabilisators.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


